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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Betätigung eines Wind-
abweisers (1) für eine Dachöffnung eines Kraftfahrzeugs,
wobei die Dachöffnung durch mindestens ein Dachelement
(2) zumindest teilweise freigegeben oder verschlossen wer-
den kann, umfassend mindestens eine Gelenkhebelanord-
nung (3), durch die der Windabweiser (1) aus einer Verstau-
position, in der der Windabweiser (1) im Wesentlichen par-
allel zur Dachöffnung angeordnet ist, in eine Betriebspositi-
on überführbar ist, in der sich der Windabweiser (1) unter
einem Winkel zur Dachöffnung erstreckt, wobei die Vorrich-
tung eine Federanordnung aufweist, deren Federkraft beim
zumindest teilweisen Freigegeben der Dachöffnung durch
das mindestens eine Dachelement (2) die Ausstellung des
Windabweisers (1) in die Betriebsposition bewirken kann,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkhebelanordnung
(3) die Federanordnung aufweist und dass die Vorrichtung
mindestens ein Rastmittel (7) zur Verrastung des Windab-
weisers (1) in der Verstauposition umfasst, das manuell und/
oder durch das mindestens eine Dachelement (2) betätigbar
ist, wobei die Vorrichtung Betätigungsmittel umfasst, durch
die bei verschlossener Dachöffnung das Rastmittel (7) mit
dem Windabweiser (1) außer Eingriff gebracht werden kann,
so dass das Rastmittel (7) beim zumindest teilweisen Frei-
geben der Dachöffnung durch das mindestens eine Dach-
element (2) nicht in der verrasteten Position verbleibt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Betätigung eines Windabweisers für eine
Dachöffnung eines Kraftfahrzeugs gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.

[0002] Eine Vorrichtung der vorgenannten Art ist
aus der Druckschrift DE 199 58 742 A1 bekannt.
Die Vorrichtung umfasst eine durch ein verschiebba-
res Dachelement freigebbare Dachöffnung, vor der
ein Windabweiser angeordnet ist. Der Windabweiser
kann aus einer Verstauposition, in der er von dem
Dachelement gehalten wird, in eine Betriebsposition
überführt werden. Dazu weist die Vorrichtung ein Fe-
derelement auf, das von unten gegen den Windab-
weiser drückt. Weiterhin ist eine motorisch gesteuer-
te Verstelleinrichtung vorgesehen, von der der Wind-
abweiser in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
des Fahrzeuges abgesenkt werden kann. Die Ver-
stelleinrichtung umfasst zwei Gelenkhebelanordnun-
gen, an deren Enden Mitnehmer vorgesehen sind,
die auf mit dem Windabweiser verbundene Mitneh-
mer von oben drücken können. In der Verstaupositi-
on des Windabweisers sind die Mitnehmer des Wind-
abweisers derart weit nach unten bewegt, dass auf
diesen die Mitnehmer der Gelenkhebelanordnungen
nicht mehr aufliegen.

[0003] Eine weitere Vorrichtung zur Betätigung ei-
nes Windabweisers für eine Dachöffnung eines Kraft-
fahrzeugs ist aus der Druckschrift DE 198 26 434 C1
bekannt. Die Vorrichtung umfasst zwei parallel zu-
einander angeordnete Gelenkhebelanordnungen, die
sich in Fahrzeuglängsrichtung erstrecken. Die Ge-
lenkhebelanordnungen dienen der Betätigung eines
Windabweisers, der bei der Freigabe einer Dachöff-
nung durch ein Dachelement ausgestellt wird. Der
Windabweiser ist aus einer Verstauposition, in der
der Windabweiser im Wesentlichen parallel zur Dach-
öffnung angeordnet ist, in eine Betriebsposition über-
führbar, in der sich der Windabweiser unter einem
Winkel zur Dachöffnung geneigt über diese hinaus
erstreckt. Bei verschlossener Dachöffnung erstre-
cken sich die Gelenkhebelanordnungen parallel zu
einem die Dachöffnung in Fahrzeugslängsrichtung
umgebenden Dachrahmen, während bei freigegebe-
ner Dachöffnung die Gelenkhebelanordnung gegen-
über der Dachöffnung unter einem Winkel ausgestellt
sind.

[0004] Als nachteilig an dieser Vorrichtung erweist
sich der erforderliche Platzbedarf zur Unterbringung
der Vorrichtung im Bereich der Dachöffnung. Ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass in verschlos-
sener Position der Dachöffnung das Dachelement
mit dem umgebenden Dachrahmen aus aerodyna-
mischen Gründen bündig abschließen muss, erfor-
dert die Unterbringung der Vorrichtung die Bereit-
stellung eines entsprechenden Einbauraums in dem

sich in Fahrzeuglängsrichtung erstreckenden Dach-
rahmen und in dem sich in Fahrzeugsquerrichtung
erstreckenden Dachträger. Die Anpassung der Ein-
bautiefe des die Dachöffnung umgebenden Dachrah-
mens an die beiden parallel zur Fahrzeuglängsrich-
tung angeordneten Gelenkanordnungen sowie des
Windabweisers in der Verstauposition ist fertigungs-
technisch sehr aufwändig. Zudem fehlt der Vorrich-
tung die Möglichkeit einer von der Position des Dach-
elementes unabhängigen Betätigung des Windab-
weisers.

[0005] Die DE 42 29 929 C1 offenbart ein Kraftfahr-
zeug mit einem Windabweiser für eine Dachöffnung.
Der Windabweiser kann von dem Benutzer manuell
in verschiedene Schwenkpositionen überführt und in
diesen verrastet werden.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten
Art bereitzustellen, die eine flexible Handhabung der
Vorrichtung ermöglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Vorrichtung der eingangs genannten Art mit den
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst.

[0008] Gemäß Anspruch 1 ist vorgesehen, dass
die Gelenkhebelanordnung die Federanordnung auf-
weist und dass die Vorrichtung mindestens ein Rast-
mittel zur Verrastung des Windabweisers in der Ver-
stauposition umfasst, das manuell und/oder durch
das mindestens eine Dachelement betätigbar ist, wo-
bei die Vorrichtung Betätigungsmittel umfasst, durch
die bei verschlossener Dachöffnung das Rastmittel
mit dem Windabweiser außer Eingriff gebracht wer-
den kann, so dass das Rastmittel beim zumindest teil-
weisen Freigeben der Dachöffnung durch das min-
destens eine Dachelement nicht in der verrasteten
Position verbleibt. Die manuelle Betätigbarkeit er-
möglicht die Betätigung des Rastmittels unabhängig
von der Betätigung des mindestens einen Dachele-
mentes, um den Windabweiser zu verrasten oder zu
entrasten. Die Betätigbarkeit durch das mindestens
eine Dachelement stellt sicher, dass der Windabwei-
ser, der bei zumindest teilweise freigegebener Dach-
öffnung durch manuelle Betätigung des Rastmittels in
die Verstauposition überführt wurde, nach dem Ver-
schließen und dem erneuten Freigeben der Dach-
öffnung durch die Betätigung des mindestens einen
Dachelementes aufgrund der Federkraft der Feder-
anordnung wieder ausstellbar ist und nicht in der ver-
rasteten Position verbleibt.

[0009] Dabei weist die Gelenkhebelanordnung eine
Federanordnung auf, deren Federkraft beim zumin-
dest teilweisen Freigegeben der Dachöffnung durch
das mindestens eine Dachelement die Ausstellung
des Windabweisers in die Betriebsposition bewirken
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kann. Somit wird beim zumindest teilweisen Freige-
ben der Dachöffnung sichergestellt, dass der Wind-
abweiser aus der Verstauposition in die Betriebspo-
sition überführt wird, ohne diesen manuell betätigen
zu müssen. Bei der Federanordnung kann es sich um
Zug- und/oder Druckfedern handeln. Ebenfalls denk-
bar ist das Vorsehen einer hydraulischen oder pneu-
matischen Federanordnung.

[0010] Es besteht die Möglichkeit, dass die Hebel
der mindestens einen Gelenkhebelanordnung sich im
Wesentlichen in Fahrzeugquerrichtung erstrecken.
Die Erstreckung in Fahrzeugquerrichtung erlaubt den
platzsparenden Einbau der Vorrichtung innerhalb ei-
nes minimal zur Verfügung stehenden Einbauraumes
an einem die Dachöffnung umgebenden Dachrah-
men. Der Einbau ist dabei nur an dem die Dachöff-
nung in Fahrzeugquerrichtung begrenzenden Dach-
träger vorgesehen und nicht an den die Dachöff-
nung in Fahrzeuglängsrichtung begrenzenden Dach-
holmen, wie es im Stand der Technik vorgesehen ist.

[0011] Insbesondere kann die Gelenkhebelanord-
nung als Scherenarmeinheit ausgeführt sein. Die
Ausführung als Scherenarmeinheit ermöglicht eine
besonders platzsparende Ausführung der Vorrich-
tung, insbesondere da die Hebel der Scherenar-
meinheit in der Verstauposition des Windabweisers
im Wesentlichen parallel zueinander und zur Erstre-
ckung der Dachöffnung in Fahrzeugquerrichtung an-
geordnet sind.

[0012] Weiterhin kann die Vorrichtung eine untere
Führungsschiene und eine obere Führungsschiene
umfassen, in denen die Gelenkhebelanordnung ge-
führt wird. Dabei kann die Führungsbewegung der
Gelenkhebelanordnung innerhalb der unteren und
oberen Führungsschiene durch Rollen oder Gleiten
oder in einer sonstigen Weise erfolgen. Die Anord-
nung der unteren und oberen Führungsschiene er-
folgt dabei im Wesentlichen parallel zueinander in
Fahrzeugquerrichtung.

[0013] Vorzugsweise kann der Windabweiser zu-
mindest abschnittsweise über seine Oberfläche ver-
teilte Öffnungen aufweisen. Die Öffnungen können
das Strömungsverhalten des durch den Windabwei-
ser umgelenkten Fahrtwindes insbesondere hinter
dem Windabweiser positiv beeinflussen.

[0014] In weiteren bevorzugten Ausführungsformen
kann der Windabweiser vor der Gelenkhebelanord-
nung oder hinter der Gelenkhebelanordnung ange-
ordnet sein.

[0015] Vorteilhafterweise können die Betätigungs-
mittel an zwei die Dachöffnung in Fahrzeuglängsrich-
tung begrenzenden Dachholmen angeordnet sein.

[0016] Insbesondere kann das Rastmittel eine Rast-
feder umfassen, durch die der Windabweiser bei zu-
mindest teilweise freigegebener Dachöffnung in der
Verstauposition verrastbar ist. Hierzu kann die Rast-
feder bei zumindest teilweise freigegebener Dach-
öffnung durch Niederdrücken der oberen Führungs-
schiene mit dieser in Eingriff gebracht werden.

[0017] Vorzugsweise kann das Rastmittel einen
Taster oder Riegel umfassen, durch den der Wind-
abweiser bei zumindest teilweise freigegebener Öff-
nung in der Verstauposition verrastbar ist.

[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beiliegenden Zeichnungen näher beschrieben. Dabei
zeigen

[0019] Fig. 1 eine schematisierte Teilansicht eines
Dachquerträgers eines Kraftfahrzeugs mit einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung;

[0020] Fig. 2a eine Schnittansicht gemäß den Pfei-
len II-II in Fig. 1 mit einer ersten Anordnung eines
Windabweisers;

[0021] Fig. 2b eine Schnittansicht gemäß den Pfei-
len II-II in Fig. 1 mit einer zweiten Anordnung eines
Windabweisers;

[0022] Fig. 3 eine schematisierte Ansicht der Vor-
richtung mit geschlossenem Dachelement;

[0023] Fig. 4 eine schematisierte Ansicht der Vor-
richtung mit teilweise geöffnetem Dachelement;

[0024] Fig. 5 eine schematisierte Ansicht einer ers-
ten Ausführungsform eines Rastmittels;

[0025] Fig. 6 eine schematisierte Ansicht einer zwei-
ten Ausführungsform eines Rastmittels.

[0026] Zunächst wird auf die Fig. 1 bis Fig. 2b Bezug
genommen. Die Darstellung zeigt eine Vorrichtung
zur Betätigung eines Windabweisers 1 für eine Dach-
öffnung eines Kraftfahrzeugs. Die Dachöffnung ist
durch mindestens ein Dachelement 2 zumindest teil-
weise freigebbar oder verschließbar. Hierzu ist das
Dachelement 2 gegenüber der Dachöffnung zumin-
dest abschnittsweise verschiebbar und/oder ausstell-
bar. Insbesondere kann das Dachelement 2 vollstän-
dig von dem Kraftfahrzeug lösbar sein, um die Dach-
öffnung permanent freizugeben. Vorzugsweise be-
steht das Dachelement 2 aus einem transparenten
oder durchsichtigen Material, beispielsweise aus ei-
nem Kunststoff oder aus Glas, welches getönt aus-
geführt sein kann. Denkbar ist auch eine Ausführung
des Dachelements 2 aus Metall.
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[0027] Mittels der Vorrichtung ist der Windabweiser
1 aus einer Verstauposition, in der der Windabwei-
ser 1 im Wesentlichen parallel zur Dachöffnung an-
geordnet ist, in eine Betriebsposition überführbar, in
der sich der Windabweiser 1 im Wesentlichen senk-
recht zur Dachöffnung erstreckt. Die Vorrichtung um-
fasst mindestens eine Gelenkhebelanordnung 3 so-
wie eine untere Führungsschiene 5 und eine obere
Führungsschiene 6. Die beiden Führungsschienen 5,
6 sind parallel zueinander angeordnet und erstrecken
sich oberhalb der Dachöffnung in Fahrzeugquerrich-
tung. Die Gelenkhebelanordnung 3 wird in den bei-
den Führungsschienen 5, 6 geführt, wobei die Ge-
lenkhebelanordnung 3 in diesen gleiten, rollen oder
in einer sonstiger Weise bewegbar sein kann. Der
Windabweiser 1 ist zumindest an einer der beiden
Führungsschienen 5, 6 angeordnet. Des Weiteren
weist der Windabweiser 1 zumindest abschnittsweise
über die Oberfläche verteilt angeordnete Öffnungen
auf, beispielsweise in Form von Schlitzen, die das
Strömungsverhalten des durch den Windabweiser 1
umgelenkten Fahrtwindes beeinflussen.

[0028] Die untere Überführungsschiene 5 ist in Fahr-
zeugquerrichtung an einem die Dachöffnung begren-
zenden Dachträger 4 angeordnet, der sich ebenfalls
in Fahrzeugquerrichtung erstreckt. Die obere Füh-
rungsschiene 6 ist durch die zwischen der unteren
und oberen Führungsschiene 5, 6 angeordnete Ge-
lenkhebelanordnung 3 verbunden. Die Gelenkhebe-
lanordnung 3 ist als Scherenarmeinheit ausgeführt,
wodurch die Gelenkhebelanordnung 3 in der Verstau-
position des Windabweisers 1 im Wesentlichen par-
allel zu den beiden Führungsschienen 5, 6 anordnen-
bar ist. Die Scherenarme erstrecken sich im Wesent-
lichen in Fahrzeugquerrichtung. Weiterhin weist die
Gelenkhebelanordnung 3 eine Federanordnung auf,
deren Federkraft die Ausstellung der Gelenkhebelan-
ordnung 3 in die Betriebsposition des Windabweisers
1 bewirkt, wenn die Dachöffnung zumindest teilweise
durch das Dachelement 2 freigegeben wird. Die Fe-
deranordnung umfasst Druck- und/oder Zugfedern,
die auch als hydraulische oder pneumatische Federn
ausführbar sind.

[0029] Die Fig. 2a und Fig. 2b stellen zwei Alterna-
tiven der Anordnung des Windabweisers 1 an zumin-
dest einer der beiden Führungsschienen 5, 6 dar, wo-
bei der Windabweiser in Fig. 2a hinter der Gelenkhe-
belanordnung 3 und in Fig. 2b vor der Gelenkhebe-
lanordnung 3 angeordnet ist.

[0030] Fig. 3 zeigt eine schematisierte Ansicht des
Windabweisers 1 in einer Verstauposition, in der die
Dachöffnung durch das mindestens eine Dachele-
ment 2 vollständig verschlossen ist. Dabei erstreckt
sich das Dachelement 2 in Fahrzeugslängsrichtung
zumindest abschnittsweise über die obere Führungs-
schiene 6 hinweg, um den Windabweiser 1 durch Nie-
derdrücken der oberen Führungsschiene 6 in der Ver-

stauposition zu halten. Dabei wird die Gelenkhebe-
lanordnung 3 durch das Dachelement 2 gegen die
Federkraft der Federanordnung derart zusammenge-
drückt, dass die Gelenkhebelanordnung 3 in ihrer im
Wesentlichen parallelen Position zum Dachträger 4
gehalten wird.

[0031] In Fig. 4 ist eine schematisierte Ansicht des
Windabweisers 1 in einer Betriebsposition darge-
stellt, in der die Dachöffnung durch das mindestens
eine Dachelement 2 zumindest teilweise freigege-
ben wird. Durch das Verschieben und/oder Ausstel-
len des Dachelementes 2 wird der Windabweiser 1 in
die Betriebsposition überführt. Die Federanordnung
bewirkt, dass die Gelenkhebelanordnung 3 aus ihrer
zum Dachträger 4 im Wesentlichen parallelen Posi-
tion in eine gegenüber dem Dachträger 4 unter ei-
nem Winkel geneigte Position überführt wird. Auf die-
se Weise wird der Windabweiser 1 zwischen den bei-
den Führungsschienen 5, 6 im Wesentlichen flächig
aufgespannt, wie in Fig. 1 dargestellt.

[0032] Weiterhin umfasst die Vorrichtung Rastmittel
7, mittels derer der Windabweiser 1 manuell in der
Verstauposition verrastbar ist, wenn die Dachöffnung
zumindest teilweise durch das Dachelement 2 frei-
gegeben wurde. Die Darstellung in Fig. 5 zeigt eine
erste Ausführungsform der Vorrichtung, bei der das
Rastmittel als mindestens eine Rastfeder ausgeführt
ist. Zur Verrastung des Windabweisers 1 steht die
Rastfeder mit der oberen Führungsschiene 6 in Ein-
griff und hält die Gelenkanordnung 3 gegen die Fe-
derkraft der Federanordnung in ihrer zum Dachträ-
ger 4 im Wesentlichen parallelen Position. Zur Ver-
rastung des Windabweisers 1 wird die obere Füh-
rungsschiene 6 durch Niederdrücken in Richtung auf
die untere Überführungsschiene 5 zu bewegt, bis die
Rastfeder mit der oberen Führungsschiene 6 in Ein-
griff steht, und den Windabweiser 1 in der Verstaupo-
sition hält.

[0033] Um zu gewährleisten, dass sich beim Ver-
schließen der Dachöffnung und der nachfolgenden
Wiederfreigabe der Dachöffnung der in der zuvor be-
schriebenen Weise verrastete Windabweiser 1 auto-
matisch wieder ausstellen kann, wird hierzu die Betä-
tigung der Rastfeder an die Betätigung des mindes-
tens einen Dachelementes 2 gekoppelt. Es sind an
zwei die Dachöffnung in Fahrzeuglängsrichtung be-
grenzenden Dachholmen Betätigungsmittel angeord-
net. Die Betätigungsmittel stehen in der Verstaupo-
sition des Windabweisers 1 mit der Rastfeder derart
in Eingriff, dass die Rastfeder mit der oberen Füh-
rungsschiene 6 außer Eingriff gebracht wird. Das teil-
weise Freigeben der Dachöffnung durch die Betäti-
gung des Dachelementes 2 bewirkt, dass der Wind-
abweiser 1 in seine Betriebsposition überführt wird,
wobei die Rastfeder mit der oberen Führungsschie-
ne 6 außer Eingriff gebracht wird. Die Rastfeder kann
jedoch durch Niederdrücken der oberen Führungs-
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schiene 6 in Richtung des Dachträgers 4 mit dieser in
Eingriff gebracht werden, wodurch der Windabweiser
1 in die Verstauposition überführt und in dieser ge-
halten wird. Das Verschließen der Dachöffnung durch
die Betätigung des Dachelementes 2 führt dazu, dass
die Betätigungsmittel mit der Rastfeder in Eingriff ge-
bracht werden, wodurch sich die Rastfeder von der
oberen Führungsschiene 6 löst. Somit ist gewährleis-
tet, dass bei erneuter teilweiser Freigabe der Dach-
öffnung durch die Betätigung des Dachelementes 2
der Windabweiser 1 automatisch ausgestellt wird und
nicht durch die Rastfeder in der Verstauposition ge-
halten wird.

[0034] Bei einer zweiten Ausführungsform der Vor-
richtung, die der Darstellung in Fig. 6 zu entnehmen
ist, ist das Rastmittel als ein Drucktaster 8 oder Riegel
ausgeführt. Der Windabweiser 1 ist unabhängig von
der Position des Dachelementes 2 durch das Rast-
mittel ver- und entrastbar.

Bezugszeichenliste

1 Windabweiser
2 Dachelement
3 Gelenkhebelanordnung
4 Dachträger
5 untere Führungsschiene
6 obere Führungsschiene
7 Rastmittel
8 Drucktaster

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Betätigung eines Windabwei-
sers (1) für eine Dachöffnung eines Kraftfahrzeugs,
wobei die Dachöffnung durch mindestens ein Dach-
element (2) zumindest teilweise freigegeben oder
verschlossen werden kann, umfassend mindestens
eine Gelenkhebelanordnung (3), durch die der Wind-
abweiser (1) aus einer Verstauposition, in der der
Windabweiser (1) im Wesentlichen parallel zur Dach-
öffnung angeordnet ist, in eine Betriebsposition über-
führbar ist, in der sich der Windabweiser (1) un-
ter einem Winkel zur Dachöffnung erstreckt, wobei
die Vorrichtung eine Federanordnung aufweist, deren
Federkraft beim zumindest teilweisen Freigegeben
der Dachöffnung durch das mindestens eine Dach-
element (2) die Ausstellung des Windabweisers (1)
in die Betriebsposition bewirken kann, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gelenkhebelanordnung (3)
die Federanordnung aufweist und dass die Vorrich-
tung mindestens ein Rastmittel (7) zur Verrastung
des Windabweisers (1) in der Verstauposition um-
fasst, das manuell und/oder durch das mindestens
eine Dachelement (2) betätigbar ist, wobei die Vor-
richtung Betätigungsmittel umfasst, durch die bei ver-
schlossener Dachöffnung das Rastmittel (7) mit dem
Windabweiser (1) außer Eingriff gebracht werden
kann, so dass das Rastmittel (7) beim zumindest teil-

weisen Freigeben der Dachöffnung durch das min-
destens eine Dachelement (2) nicht in der verraste-
ten Position verbleibt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Windabweiser (1) in der Be-
triebsposition im Wesentlichen senkrecht zur Dach-
öffnung erstreckt.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hebel der mindes-
tens einen Gelenkhebelanordnung (3) sich im We-
sentlichen in Fahrzeugquerrichtung erstrecken.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkhebelan-
ordnung (3) als Scherenarmeinheit ausgeführt ist.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ei-
ne untere Führungsschiene (5) und eine obere Füh-
rungsschiene (6) umfasst, in denen die Gelenkhebe-
lanordnung (3) geführt wird.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gelenkhebelanordnung (3) in den
beiden Führungsschienen (5, 6) rollt oder gleitet.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Windabweiser
(1) zumindest abschnittsweise über seine Oberfläche
verteilte Öffnungen aufweist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Windabweiser (1)
vor der Gelenkhebelanordnung (3) angeordnet ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Windabweiser (1)
hinter der Gelenkhebelanordnung (3) angeordnet ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungsmittel
an zwei die Dachöffnung in Fahrzeuglängsrichtung
begrenzenden Dachholmen angeordnet sind.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastmittel (7)
eine Rastfeder umfasst, durch die der Windabwei-
ser (1) bei zumindest teilweise freigegebener Dach-
öffnung in der Verstauposition verrastbar ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastmittel ei-
nen Drucktaster (8) oder Riegel umfasst, durch den
der Windabweiser (1) bei zumindest teilweise freige-
gebener Dachöffnung in der Verstauposition verrast-
bar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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